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Gehen Ihre Sendungen in Nicht-EU-Länder oder EU-Ausnahmegebiete bzw. Drittlandsgebiete im Sinne des Umsatz-

steuerrechts*, müssen Zolldokumente beigefügt werden. Welche das im Einzelnen sind, richtet sich nach dem Wert.

■	 Alle Briefsendungen, die Waren enthalten,  müssen auf 

	 der Aufschriftseite eine Zollinhaltserklärung CN 22 oder 

	 CN 23 tragen. Auch wenn die Warenlieferung kostenlos 

	 erfolgt. Dies gilt z. B. auch für Werbemailings oder Zeit- 

	 schriften, die Beilagen enthalten wie Muster oder Proben.

■	 Falls Sie die Zollinhaltserklärung CN 23 in die Sendung 

	 einlegen, bitte zur Kennzeichnung den abtrennbaren 

	 Teil der CN 22 auf der Aufschriftseite aufkleben. 

 

■	 Die Zollinhaltserklärung ist immer vollständig  

	 auszufüllen. 

■	 Bei einem Kaufgeschäft – einschließlich Auktions- 

	 geschäfte z. B. über eBay – ist immer das Kästchen  

	 „Sonstiges“ anzukreuzen.

■	 Es ist immer der tatsächliche Wert der Ware anzugeben. 

	 Warenwert „0“ ist unzulässig.

■	 Bei Versand von Handelswaren ist stets das Ursprungs- 

	 land einzutragen.

Merkblatt Zoll –  
postalischer Warenversand  
in Briefsendungen

Postsendungen, die Waren enthalten, erfordern immer eine Zollinhaltserklärung

Zollinhaltserklärung CN 22** 
für Briefsendungen mit einem  
Warenwert bis 300 SZR***

Zollinhaltserklärung CN 23**  
für Briefsendungen mit einem  

Warenwert über 300 SZR***

■	 Bei der Warenbeschreibung ist keine Sammelbezeichnung 

	 zulässig.

Beispiele

Unzulässige allgemeine 
Warenbezeichnung

Korrekte 
Warenbezeichnung

Zubehör für PC Computer Maus 
Kabelstecker

Bekleidung Hemd aus Baumwolle 
Kinderhose aus Stretchgewebe

CD Musik-CD, CD mit technischen 
Daten, Software

***SZR = Sonderziehungsrechte – Umrechnungswert für 2018: 1 SZR = 1,2453 EUR 

      300 SZR = 373,59 EUR

*EU-Ausnahmegebiete bzw. Drittlandsgebiete im Sinne des Umsatzsteuerrechts: 

  Färöer, Grönland (Dänemark), Gebiet von Büsingen (Deutschland), Alandinseln  

  (Finnland), französische Überseegebiete und überseeische Departements, Berg 

  Athos (Griechenland), Campione d’Italia, Livigno (Italien), Kanarische Inseln, Ceuta 

  und Melilla (Spanien), Kanalinseln (Großbritannien), sowie die außereuropäischen  

  Gebiete der Niederlande

**als Download verfügbar unter www.deutschepost.de/brief-international/downloads

Kundeninformation Zoll
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Kundeninformation Zoll

  1.	 Anschrift des Absenders; Telefon- und Fax- 
	 nummer wünschenswert 
 
  2.	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
	 Absenders und ggf. des Empfängers 
 
  3.	 Rechnungsnummer und Datum der Handels- 
	 rechnung 
 
  4.	 Vollständige Empfängeranschrift; 
	 Telefon- und Faxnummer wünschenswert 
 
  5.	 Genaue Warenbeschreibung 
	 inkl. Bezeichnung und Menge 
 
  6.	 Zolltarifnummer 
 
  7.	 Ursprungsland der Waren 
 
  8.	 Warenwert: Einzelpreise und Gesamtwert 
	 sowie Währungseinheit, ggf. separat die  
	 Verpackungs-, Versicherungs- und Transport- 
	 kosten 
 
  9.	 Exportgrund, z. B. Muster, Flyer  
	 zu Werbezwecken  
 
10.	 Ggf. Präferenzvermerk 
 
11.	 Originalunterschrift und -stempel 
	 inkl. Name des Absenders 
 
12.	 Bankverbindung des Versenders

Handelsgeschäfte erfordern zusätzlich immer eine  

Rechnung, unabhängig vom Wert der Ware. 

Die Rechnung ist in einer selbstklebenden Folientasche 

einzulegen und an der Sendung zu befestigen. Folgende  

Angaben müssen in der Sprache des Ziellandes oder  

in Englisch enthalten sein:

Bei kostenfreien Warensendungen wie Mustern oder 

Garantielieferungen, die keine Zahlung des Empfängers 

auslösen, empfiehlt es sich, eine Handelsrechnung mit dem 

Vermerk „Rechnung nur für Zollzwecke“ (engl. „value for 

customs purposes only“) beizufügen.

Wenn Sie weitere Zollinformationen benötigen,  

wenden Sie sich bitte an folgende Stellen:

■   Industrie- und Handelskammern

■   Auslandsvertretungen der Bestimmungsländer

■   Internet: zoll.de

Hinweis: Ab 1.000 EUR Warenwert ist eine elektro- 

nische Ausfuhranmeldung über ATLAS erforderlich. 

Weitere Informationen finden Sie unter zoll.de.

Stand: Januar 2018
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